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Zürcherische Seidenwebschule
(Mitgeteilt.) Die diesjährigen Schülerarbeiten, sowie

die Sammlungen und Websäle können Freitag und
Samstag, den 15. und 16. Juli, je von 8—12 und
2—5 Uhr von jedermann besichtigt werden.

Folgende Neuheiten werden .im Betrieb sein :

Von der Maschinenfabrik Benninger A. - G.
in Uzwil : ein einschiffiger, breiter Seidenwebstuhl neue-
ster Konstruktion.

Von Gebr. S täub Ii in Horgen : eine zweizylin-
drige Ratière neuester Konstruktion für abgepaßte Gewebe.

Von der Warp Twisting- In Machine Co. in
New-York: eine Andrehmaschine.

Von Emil Hot tinger, Hombrechtikon, ein

Zettelgatterrechen mit auswechselbaren, drehbaren Glas-
zahnen.

Von Tiefenthaler & Müller in P f u n g e n : Ein
Schußfadentrennapparat.

Von der Schweiz. Stahldrahtwebelitzenfa-
brik in Lachen : ein Drahtlitzengeschirr mit neuartiger
Litzenführung.

Von T h. Ryffel-Frey in Meilen : ein Apparat' zur
Verhütung des Schußsuchens bei Stühlen mit Zentralschuß-
Wächter.

Von Adolf Mark lin in Schlieren : ein neuer,
zwölfteiliger Windehaspel, ferner ein verbesserter Schuß-

Wächterapparat.

Der neue Kurs beginnt am 4. September und
dauert IO1/2 Monate. Der Lehrplan umfaßt den Unterricht
über Rohmaterialien, Schaft- und Jacquardgewebe und in
der praktischen Weberei. Für die Aufnahme sind das
vollendete 17. Altersjahr, genügende Schulbildung und gute
Vorkenntnisse in der Seidenweberei erforderlich.

Die Anmeldungen sind unter Beilegung der letzten
Schulzeugnisse bis 15. August an die Direktion der Web-
schule in Zürich-Wipkingen zu richten. Gleichzeitig sind
auch allfällige Freiplatz- und Stipendiengesuche einzu-
reichen.

Die Aufnahmsprüfung findet am 22. August statt.

Schaffung eines schweizerischen Volks-
wirtschaftsbundes (S.V.B.).*)

Die Wirtschaftsorganisation hat in der Schweiz bereits
eine hohe Stufe der Entwicklung erreicht. Es bestehen
eine ganze Reihe wirtschaftlicher Verbände, die sich über
das Gebiet der ganzen Schweiz erstrecken. Die wich-
tigsten hier zu nennenden sind:

der Schweiz. Handels- und Industrie-Verein,
der Zentralverb. Schweiz. Arbeitgeber-Organisationen,
der Schweiz. Gewerbeverband,
der Schweiz. Bauern-Verband,
die Vereinigung Schweiz. Angestellten-Verbände,
der Schweiz. Gewerkschaftsbund,
der Christlich-soziale Gewerkschaftsbund der Schweiz,
der Landesverband freier Schweizer-Arbeiter,
der Schweiz. Verband evang. Arbeiter und Angestellter,
der Föderativverband eidg. Beamter, Angestellter und

Arbeiter.
Wie dies bei einer zwanglosen freien Entwicklung nicht

anders zu erwarten ist, ist der Zusammenschluß der ver-
schiedenen Interessenkreise nicht nach einheitlichen wirt-
schaftlichen Gesichtspunkten vor sich gegangen und ist
der Grad der Organisation ein unterschiedlicher. Die na-
türliche Gliederung der selbständig Erwerbenden in Indu-
striche, Gewerbetreibende und Landwirte hat in der Ent-
stehung des Zentralverbandes Schweiz. Arbeitgeber-Ver-
bände, des Schweiz. Gewerbe-Verbandes und des Schweiz.
Bauernverbandes ihren Ausdruck gefunden. Der Handel ist
einstweilen in der Schweiz noch nicht einheitlich organi-
siert, er ist dem schweizerischen Handels- und Industrie-
verein angeschlossen, welch letzterer leider einstweilen noch
einer homogenen Zusammensetzung und durchgebildeten
Organisation entbehrt. Beim Zusammenschluß der Ar-
beitnehmerkreise waren nicht rein wirtschaftliche Gesichts-
punkte maßgebend, sondern eh spielten in bedeutendem
Maßq politische Momente eine Rolle. Innerhalb der ver-
schieden gefärbten Berufsverbände richtet sich die Orga-
nisation dann allerdings streng nach der wirtschaftlichen
Betätigung der einzelnen Mitglieder. —- Was den Grad
der Organisation anbelangt, so ist dieser beispielsweise
beim' Schweiz. Gewerbe-Verband ein sehr vorgeschritte-
ner, der\ dem einzelnen Fachverband Kompetenzen von
einschneidender Bedeutung für das Geschäft des einzel-
nen Mitgliedes einräumt. Der Schweiz. Handels- und In-
dustrie-Verein dagegen hat keinerlei Kompetenzen irgend-
welcher Art bezüglich des Einflusses der einzelnen Sek-
tionen auf ihre Mitglieder. Der Grad der organi-

*) Alis der Schrift: „Der Ostschweizerische Volkswirtschaftsbund."
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satorischen Entwicklung der einzelnen Sektionen des-
selben ist ein ganz verschiedener. Er variiert von
der ungezwungensten Vereinigung ohne juristische Per-
sönlichkeit bis zum festgefügten Syndikat, das ver-
bindliche Beschlüsse bezüglich der wichtigsten Faktoren!
für das Geschäft des einzelnen Mitgliedes fassen kann.
Aehnliche Unterschiede finden wir auch bei den Arbeitneh-
mer-Organisationen: den festgefügten Gewerkschaften des
Schweiz. Gewerkschaftsbundes, welche die Persönlichkeit
des einzelnen Mitgliedes in ihrem vollen Umfang zu er-
fassen bestrebt sind, stehen Vereinigungen fachmännischer
und technischer Angestellten gegenüber, die gänzlich davon
Umgang nehmen, auf ihre Mitglieder irgend einen Zwang
auszuüben.

Aber trotz dieser Verschiedenartigkeit der organisatori-
sehen Gestaltung konnten diese schweizerischen Verbände
in erheblichem Umfange zur Mitarbeit bei der öffentlich-
rechtlichen Behandlung wirtschaftlicher Fragen mit Erfolg
herangezogen werden. Es sei hier nur an deren Mitwir-
kung bei der Organisation der Arbeitslosenfürsorge, an
die vom eidg. Volkswirtschaftsdepartement zu widerholten
Malen einberufenen großen, wirtschaftlichen Konferenzen in
Bern, an die Bestellung der beratenden eidgenössischen
wirtschaftlichen Kommissionen, wie beispielsweise der eidg.
Ernährungskommission, und an die staatlichen Einigungs-
Verhandlungen bei Lohn- und andern Konflikten erinnert.
Daneben werden die wirtschaftlichen Verbände bei der
Behandlung wichtiger wirtschaftlicher Fragen um ihre An-
sieht befragt, was beispielsweise beim Schweiz. Handels-
und Industrieverein auf dem Wege der gedruckten Zir-
kulare geschieht. Und schließlich wird den Bérufsver-
bänden in gewissem Umfange Gelegenheit gegeben, dann,
wenn es sich vornehmlich um Interessen der betreffenden
Berufskreise handelt, auf dem Wege der Vernehmlassung
und mittelst Audienzen bei den zuständigen Behörden ihre
Interessen nach Möglichkeit zu vertreten.

Es ist aber offenkundig, daß dem bisherigen System
sehr große Mängel anhaften. So muß es vor allem die
wirtschaftlichen Verbände stets unangenehm berühren, daß
sie bis anhin gar kein Recht auf Mitsprache haben,
sondern, daß es ganz vom guten Willen der zuständigen
Behörde abhängt, ob sie zur Mitarbeit herangezogen wer-
den. Die wirtschaftlichen Konferenzen wurden teils auf
Initiative des E. V. D. einberufen, teils erfolgte deren Kon-
vokation auf den dringenden Wunsch der interessierten
Kreise. Die Zusammensetzung solcher Konferenzen muß
als eine oft willkürliche oder zufällige bezeichnet werden.
Es besteht einstweilen noch kein aus den Kreisen der
wirtschaftlichen Verbände heraus bestelltes. Organ, das für
die Einberufung von Wirtschaftskonferenzen und für die
Aufstellung der Traktanden kompetent wäre. Die Einbe-
rufung erfolgt sehr oft so spät, daß eine genügende Vor-
bereitung der Geschäfte gar nicht mehr möglich ist; bis-
weilen haben solche Konferenzen auch zu Vorlagen Stel-
lun'g zu nehmen, in welchen die zu behandelnden Fragen
bereits präjudiziert sind. Dann wieder treten bei Lohn- und
andern Konflikten die Delegierten der Verbände oft erst
in einem Moment zusammen, wenn bereits Konflikte vor-
liegen, während bei rechtzeitiger gemeinsamer Aussprache
der Konflikt vielleicht mit Leichtigkeit hätte vermieden
werden können. Im fernem ist bei den bisherigen Kon-
ferenzen meistens nur die Gegensätzlichkeit der Interessen
zutage getreten, während es an jeder Möglichkeit gefehlt
hat, durch .rechtzeitige und ausreichende Aussprache die
Gemeinsamkeit der Interessen in Erscheinung treten zu
lassen. Nicht unerwähnt darf auch die höchst bedauerliche)

Vielspurigkeit bleiben, welche darin besteht, daß Fragen
vor» allgemeiner Bedeutung für die ganze Volkswirtschaft
von' jedem einzelnen Verband getrennt behandelt werden,
statt da,ß zum mindesten die parallel interessierten Kreise
gemeinsame Beratungen pflegen würden.

Es ist bei diesem unrationellen Verfahren nicht erstaun-

lieh, wenn das Gefühl der wirtschaftlichen Gemeinschaft
fortwährend mehr schwindet. -.Die wirtschaftlichen Or-
gan^sationen schließen sich immer mehr von einander ge-
genseitig ab und treten nur dann miteinander in Ver-
handlungen ein, wenn die eine Seite von der andern etwas
zu fordern hat. Es ist beim heutigen System kaum jemals
gelungen, eine einheitliche Stellung von Handel, Industrie
und Gewerbe herbeizuführen, gar nicht davon zu reden,
daß überhaupt der Versuch hätte gemacht werden kön-
nen, zwischen Produzent und Konsument eine sachliche
Verständigung, zu erzielen. Ist es da zu verwundern, daß
sich die Arbeitgeber in Handel, Industrie und Gewerbe
nicht mehr die Mühe geben wollen, ihre Arbeiter und An-
gestellten mit den Schwierigkeiten des Wirtschaftslebens
im allgemeinen und mit denjenigen des speziellen Faches
im besondern vertraut zu machen?

In hohem Maße bedauerlich ist es, daß bis heute die
Behandlung wirtschaftlicher Fragen in bedeutendem- Um-
fang von politischen Erwägungen abhängig gewesen ist.
Politische Ueberlegungen veranlassen die Behörden häufig
zu gewissen wirtschaftlichen Maßnahmen. Politische Er-
wägungen, sind oft die Ursache für wirtschaftliche For-
derungen der Arbeitnehmer. Es besteht keine Instanz,
welche geeignet und kompetent wäre, die Fragen ins rieh-
tige Licht zu stellen und die politischen Ueberlegungen
bei der wirtschaftlichen Beratung auszuschalten. Dies
könnte allein durch eine rein wirtschaftliche Organisation
geschehen, wobei es dann den politischen Instanzen vor-
behalten bliebe, nach wirtschaftlicher Abklärung des Tat-
bestandes den politischen Momenten den ihnen zustehen-
den Einfluß einzuräumen.

Diese verschiedenen Uebelstände könnten zum großen
Teil dadurch behoben werden, daß sich die schweizerischen

wirtschaftlichen Verbände in eine einheitliche schweizeri-
sehe Organisation nach dem Vorbild des O. V. B. zusam-
menschließen würden. Die Organisation schafft die Mog-
lichkeit, jedem. Mitglied das ihm gebührende Mitsprache-
recht zu gewähren. Sie kann die zweckentsprechenden'
Organe für die Behandlung der verschiedenen Fragen be-
stellen. Sie hat die Möglichkeit, die Vielspurigkeit aus-
zuschalten und sie schafft auch die Macht, sich das Recht
der Mitsprache und, falls als notwendig befunden, sogar
das Recht der Mitverwaltung bis und mit der gesetzgeberi-
sehen Regelung der eigenen Fragen zu sichern. Bis zu
welchem Grade die Selbstverwaltung als wünschenswert
zu bezeichnen ist, kann nicht zum voraus bestimmt wer-
den. Sache der neu zu schaffenden Organisation selbst
wird es sein, hierüber zu beraten und Beschluß zu fassen.

Ob bei einem solchen schweizerischen Volkswirtschafts-
bund DelegieiTenversammlung, Präsidialkonferenz, Vor-
stand und Geschäftsleitung beizubehalten wären, braucht
ebenfalls heute noch nicht entschieden zu werden. Auch
hierüber hätten die Verbände miteinander zu beraten. Als
gegeben erachten wir nur, daß der Delegiertenversammlung
eines S. V. B. der Charakter eines schweizerischen Wirt-
schaftsrates zukommen würde. Die Verbände hätten ihre
Delegierten selbst zu bestellen und deren Auslagen und
Kosten zu bestreiten. Vom Bundesrat wären neutrale De-

legierte zu ernennen, die an den Beratungen dieser Ver-
Sammlung teilzunehmen und Auskunft zu geben hätten.
Unerläßlich' wird die Schaffung einer zentralen, ständigen
Geschäftsstelle sein, welche die Versammlung der Bundes-

organe vorbereitet und deren Beschlüsse ausführt. Ob eine
solche Geschäftsstelle beispielsweise partiell nützlich an
das eidg. Arbeitsamt angegliedert werden könnte, bliebe
ebenfalls näherer Prüfung und Abklärung vorbehalten. Das

Wichtigste und ohne weitere Vorbereitung Mögliche wäre,
daß/ Delegierte aller maßgebenden Verbände zu gemein-
samen Besprechungen zusammentreten, um gemeinsam zu
beraten, was dem Wohle der ganzen schweizerischen Volks-
Wirtschaft förderlich sein könnte. (Fortsetzung folgt.)
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